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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die europãische Patentanmeldung Nr. 83 105 278.2 ist 

am 9. September 1987 das europàische Patent Nr. 0 095 752 

erteilt worden. 

II. 	Gegen das erteilte Patent wurde von den Beschwerde- 

gegnerinnen (Einsprechenden 01 bis 04) Einspruch 

eingelegt. Sie beantragten den Widerruf des Patents in 

vollem Umfang wegen mangeinder Neuheit bzw. rnangelnder 

erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU). 

Zur StQtzung dieses Vorbringens wurde im Laufe des 

Einspruchsverfahrefls u. a. auf folgende 

vorverOffentlichte Dokuinente verwiesen: 

(D6) 	DE-U-7 239 458 

(DiG) DE-A-2 161 674 

DE-A-2 259 862 

EP-A-0 023 618 

DE-A-2 715 350 

Sonderdruck aus VDI-Berichte Band 35/1959, 

"Leistungs- und Drnpfungsstudien an Abgasanlagen 

und akustischen Filtern bei gro1en und kleinen 

Druckamplituden" 

DE-B-1 095 504. 

III. Mit einer in der mUndlichen Verhandlung am 18. Juli 1991 

verkUndeten Entscheidung, schriftlich begrundet zur Post 

gegeben am 28. August 1991, hat die Einspruchsabteilung 

das Patent widerruf en. 

Diese Entscheidung wurde un wesentlichen damit begrundet, 

dais sich der Gegenstand des damals geltenden Anspruchs 1 

vom Stand der Technik nach dem Dokument D25 nur durch die 

Verwendung eines verhauteten Schaumstoffs als Schall- 
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schluckstoff unterscheide. Die Verwendung eines 

derartigen Schaumstoffs zu diesem Zweck habe aber 

aufgrund der Lehre des Dokuments D23 nahegelegen. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

(Patentinhaberin) am 25. Oktober 1991 unter gleich-

zeitiger Zahiung der Beschwerdegebuhr Beschwerde 

eingelegt. 

Die Beschwerdebegrundung ist am 30. Dezernber 1991 

eingegangen. 

Es wurde am 28. September 1993 mUndlich verhandelt. 

Obwohl ordnungsgemag geladen, sind die Beschwerde-

gegnerinnen I und II (Einsprechende 01 und 02) nicht 

erschienen. 

In der rnUndlichen Verhandlung Qberreichte die Beschwerde-

fUhrerin einen neuen Anspruch 1, aufgrund dessen sie 

zusarnmen mit den erteilten abhangigen AnsprQchen 2 und 5 

sowie der erteilten Beschreibung und Zeichnung die 

Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Umfang 

beantragte. 

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Scha11dmpfeinrichtung für von Luft durchstrOmte Kanale 

in Klimaanlagen und dgl., wobei Uber einen Lngsabschnitt 

des Kanals ein schallabsorbierender Schauxnstoff (3) auf 

der Kanalinnenseite und auf der AuJenseite ein Trger (5) 

angeordnet ist, der sich Uber die Langsabmessung des 

Schaumstoffes (3) erstreckt, 

dadurch gekennzeichnet, 

dag der schallabsorbierende, of fenporige Schaumstoff (3) 

auf der Kanalinnenseite eine luftdurchlassige Verhautung 
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aufweist, die integral mit dem Schaumstoff verschinolzen 

ist, 

dag der Trger (5) schallrxeutral ist, d. h. wenigstens 

50 % der auftreffenden Schallwellen durchtreten 1á1t und 

nicht reflektiert, 

dag der Trager (5) auf seiner Auf!enseite von einem von 

dem zu klimatisierenden Raum getrennten Hohlraurn (6) 

umgeben ist, in den Schall abgeleitet werden kann, ohne 

dais er in dem zu klimatisierenden Rauin stOrt, 

dais der Trager (5) aus Vlies oder aus einem gelochten 

harten Material besteht, und 

dag sich der aus Trger (5) und Schaumstoff (3) 

bestehende Làngsabschnitt wenigstens im Austrittsbereich 

des Luftkanals (1) befindet." 

VII. Das Vorbringen der BeschwerdefUhrerin kann im 

wesentlichen wie folgt zusammengefaJt werden: 

Die Auslegung des Dokuments D25 durch die Einspruchs-

abteilung sei mit dem technischen Inhalt dieses Dokuxnents 

nicht vereinbar. Entgegen dieser Auslegung seien die als 

"KanalstQcke 7" bezeichneten Elemente lediglich als 

Halterungsflansche anzusehen, die offensichtlich keineri 

Trger irn Sinne des geltenden Anspruchs 1 bildeten, da 

sie sich nicht Qber die Langsabrnessung des Schall-

schluckkanals 5 erstreckten. Es sei auch keine Rede 

davon, dag die LOcher in diesen Flanschen dazu dienen 

soilten, diese schalineutral zu machen. Hierdurch werde 

vielrnehr lediglich eine Gewichtsreduzierung angestrebt. 

Im ubrigen sei festzuhalten, dag die Schalldämpf-

einrichtung nach dem Dokuxnent D25 keine verbesserten 

Dmpfungseigenschaften anstrebe, sondern lediglich die 

Reinigung vereinfachen solle, so dag der betreffende 

Facbinann keinen Anlag gehabt hàtte, hier eine Losung der 

ibm gesteliten Aufgabe zu suchen. 

-.1... 
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Bei dem Stand der Technik nach dem Dokurnent D6 handele es 

sich urn einen Schalldampfer für ein Wasserrohr, der die 

Ubertragung des KOrperschalles in der Rohrwand unter-

binden solle. Dies habe mit der Reduzierung der Schall-

emission in Lüftungskanalen nichts zu tun. Darüber hinaus 

sei weder der Schaurnstoff of fenporig, noch der Trager 

schailneutral, wie dies der geltende Anspruch 1 

erfordere. 

Das Dokument D24 sei eine wissenschaftliche Abhandlung 

auf dem fernhiegenden Gebiet von Motorenauspuffanlagen 

und deshaib für den Fachmann im vorliegenden Fall 

uninteressant. Im Bild 19 sei ein theoretisches Modell 

eines reinen Absorptionsdãrnpfers dargesteilt, das aber 

keinen schailneutralen Trager un Sinne der Erfindung 

aufweise. Deswegen wurde auch die Verwendung eines 

schallabsorbierenden Schaurnstoffs mit einer 

innenliegenden integralen Verhautung, wie dies aus der 

D23 bekannt sei, bei dem Modell nach der D24 nicht zur 

beanspruchten Lehre führen. 

Auf dem speziellen Gebiet von Fahrzeug-BelUftungsanlagen 

sei es durch die erfindungsgemàfen MaInahrnen zurn ersten 

Mal gelungen, mit geringem Aufwand die Schallemission 

deutlich zu reduzieren. Dieser Erfoig sei auf das 

unvorhersehbare Zusarninenwirken des verhauteten Schauin-

stoffs und des schailneutralen Trägers zurückzuführen. 

VIII. Zur StUtzung ihres Antrags, die Beschwerde zurück-

zuweisen, trugen die Beschwerdegegnerinnen irn 

wesentlichen folgendes vor: 

Gem&S dem Dokurnent D6 diene der dort beschriebene 

Schalldarnpfer nicht nur der Unterbrechung des KOrper- 

schalls, sondern auch dem Dämpfen des Flüssigkeits-

schalls. Auch dort sei der Schaurnstoff mit einer 
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integralen Verhautung und der Trger mit LOchern 

versehen, so dais letzterer als schailneutra]. im Sinne des 

geltenden Anspruchs 1 angesehen werden müsse. Somit seien 

samtliche technischen Merkrnale der bearspruchten Schall-

drnpfereinrichtung aus dem Dokuxnent D6 bekannt gewesen. 

Die Auslegung des Dokuments D25 durch die Einspruchs- 

abteilung sei nicht zu beanstanden. In jedem Kanal-

abschnitt, in dem ein Trger vorhanden sei, erstrecke 

sich dieser über die Langsabmessung des Schallschluck-

stoffes. Mehr verlange der geltende Anspruch 1 in diesem 

zusarnrnenhang nicht. Dag der Trger schailneutral sei, 

ergebe sich zwangsläufig dadurch, dag der Trager 

hochprozentig gelocht 1st. Die Verwendung eines 

verhauteten Schaumstoffs als Schallschluckstoff sei 

aufgrund der Lehre des Dokunients D23 naheliegend. 

Aus dem Dokument D24 gehe das Prinzip eines 

Absorptionsd&mpfers ohne Ref lexion, d. h. eine Anordnung, 

bei weicher der Schallschluckstoff von einern schalldurch-

lassigen Trager unigeben werde, eindeutig hervor. Diese 

Anordnung gehOre zuzn Grundwissen des Facbinanns. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 

Artikel 106 bis 108 sowie der Regein 1 (1) und 64 EPU. 

Sie ist daher zu1ssig. 

Forrnale Zulassigkeit der geltenden Unterlagen 

Der geltende Anspruch 1 besteht im wesentlichen aus den 

Merkinalen der ursprunglichen AnsprUche 1, 2 und 4 bis 7 

zusannen mit den Angaben, daS der Schaumstoff of fenporig 

und dessen Verhautung luftdurchlãssig und integral damit 

../... 
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verschmolzen ist, dag der Trager wenigstens 50 % der 

auftretenden Schaliwellen durchtreten lãI!t und nicht 

reflektiert und dag der Trger auf seiner AuZenseite von 

einern von dem zu klirnatisierenden Rauin getrennten 

Hohiraum umgeben ist, in den Schall abgeleitet werden 

kann, ohne dais er in dem zu klirnatisierenden Raum stôrt. 

Alle diese Angaben finden ihre StUtze in der ursprQng-

lichen Beschreibung (vgl. Seite 7, Absatz 3; Seite 6, 

Absatz 2 bzw. Seite 5, Zeilen 5 bis 8 sowie 24 bis 26) 

Der geltende Anspruch 1 ist somit im Hinblick auf 

Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. Da dieser 

Anspruch smt1iche Merkrnale des erteilten Arispruchs 1 

aufweist, entspricht er auch den Erfordernissen des 

Artikels 123 (3) EPU. 

	

3. 	Druckschriftlicher Stand der Technik 

	

3.1 	Das Dokuxnent D6 beschreibt einen Schalldrnpfer für 

flussigkeitsgefUllte Rohrleitungen bestehend aus zwei 

Rohranschlu1stücken, einein Aufenrohr und einem Mittelteil 

aus elastomerem Schauxnstoff, das die RohranschluZstücke 

mit dem Auienrohr verbindet. Urn ein Eindringen der 

Flussigkeit in die Poren des Schauxnstoffes weitgehend zu 

verhindern, kann der Schauxnstoff mit einer geschlossenen 

Haut versehen werden. Da aber auch bei geschlossener 

Innenhaut im Laufe der Zeit durch Diffusion Flüssigkeit 

in den Schaurnstoff eindringen kann, kann das Au1enrohr 

mit kielneren Bohrungen oder Schlitzen versehen werden, 

durch weiche die in den Schaumstoff diffundierende 

Flüssigkeit an der AuIenf1che des Dämpfers wieder 

verdunsten kann. 

	

3.2 	Das Dokurnent D25 betrif ft einen Absorptionsdärnpfer für 

Klima- oder Belüftungsanlagen. Der in den Figuren 4a bis 

4c dargestelite Lüftungskanal weist eine innere Wandung 

auf, die aus einer dünnen, beispielsweise 1 mm dicken 

.1... 
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Schallschluckschicht besteht. Diese auch als "Schall-

schluckkanal" bezeichnete Wandung wird zentrisch in einern 

Aufenkanal Uber Querwnde und einzelne, jeweils mit einer 

Querwand verbundene und in Làngsrichtung des Kanals sich 

erstreckende als NKanalstückeN bezeichnete Elemente 

gehaltert. Diese Elemente sind hochprozentig gelocht. Der 

Zwischenrau.rn zwischen "Schallschluckkanalm und Aufenkana1 

kann voll oder nur teilweise mit Schluckstoffplatten 

ausgefulit sein. Im letzteren Fall werden nur die Innen-

seiten des Aufenkana1s mit Schluckstoffplatten belegt. 

	

3.3 	Im Dokurnent D24 ist auf Seite 12 mit Bezugnabme auf 

Bild 19 ein Absorptionsdrnpfer mit verlustlosem, glattem 

Durchgang ohne Ref lexion schematisch dargesteilt. Bei 

diesem Dáinpfer ist der Schallschluckstoff von einer 

perforierten, scha1ldurchlssigen Wand umgeben. 

	

3.4 	Das Doku.rnent D23 befaft sich mit einern Verfahren zur 

Herstellung einer luf t- oder wasserdurchlàssigen, 

integral mit dern Schau.mstoff verscbrnolzenen Haut auf der 

Oberflche von Polyurethan-Schàuxnen. Die so beschaffene 

Haut führt nicht nur zu einer Verbesserung der schall-

drnrnenden Eigenschaften, sondern verhindert auch die 

Verschrnutzung der Oberf1che des Schaumstoffes. 

	

3.5 	Die Dokumente D16, D19 sowie D20 betreffen jeweils 

schallabsorbierende Bauplatten oder dgl., die aus einern 

schalldurchlssigefl Trager, z. B. einer gelochten Platte 

oder einern harzgetrànkten Glasfaservlies, und einem 

Schaumstoff bestehen. 

	

4. 	Neuheit 

	

4.1 	Selbst wenn man davon ausgeht, dag der in Do]cuinent D6 

beschriebene Schalldãrnpfer für flüssigkeitsgefQllte 

Rohrleitungerl auch als geeignete Schalld&mpfeinrichtung 

.1... 
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für von Luft durchstrOrnte Kanãle in Klirnaanlagen und dgl. 

anzusehen ist, wie dies von den Beschwerdegegnerinnen 

geltend gernacht wurde, ist festzustellen, dag der dort 

verwendete Schaumstoff nicht of fenporig und der dort 

vorhandene Trãger nicht "schailneutral" ira Sinne des 

geltenden Anspruchs 1 ist. Das Vorbringen der Beschwerde-

gegnerin IV, die Scha11neutra1itt ergebe sich zwangs-

laufig dadurch, dag der Tr&ger gem&S diesem Stand der 

Technik Bohrungen oder Schlitze aufweise, verkennt, daf 

diese Bohrungen oder Schlitze dort lediglich das 

Verdunsten von in den Schaumstoff diffundierter FlQssig-

keit ermOglichen sollen und dag deswegen ein Lochanteil 

von wenigstens 30 bis 40 %, der für die Bildung eines 

schalineutralen Trãgers (vgl. angefochtenes Patent, 

Spalte 3, Zeilen 1 bis 12) notwendig ware, nicht zu 

unterstellen ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerde- 

gegnerin IV ist sornit der Gegenstand des geltenden 

Anspruchs gegenQber dern Stand der Technik nach dern 

Dokument D6 neu. 

	

4.2 	Wie aus den obigen Erlauterungen zurn weiteren druck- 

schriftlichen Stand der Technik unmittelbar hervorgeht, 

ist der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 auch 

demgegenuber neu. Da dies ira Beschwerdeverfahren nicht 

bestritten wurde, erQbrigt es sich, detailliert auf diese 

Frage einzugehen. 

	

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

5.1 	In der rnündlichen Verhandlung hat die BeschwerdefQhrerin 

auf Befragung der Kamrner folgenden Sachverhalt 

ausdrücklich eingeräuint: 

Bei herkOrnrnlichen Fahrzeug-BelQftungsanlagen verlaufe der 

LOftungskanal vbm Luftgebláse durch einen unter dem 

Armaturenbrett befindlichen Hohlrauin bis zu einer 

.../... 

1903 .D 



p 
	 - 9 - 	 T 0841/91 

MQndungsOffnung irn Armaturenbrett. Der Luftungskanal 

bestehe aus einern harten Kunststoff, z. B. Polypropylen, 

der Schaliwellen reflektiert. Urn die Schallernission in 

den Fahrzeugrauxn zu verringern, habe man wenigstens irn 

Austrittsbereich des Luftkanals diesen auf der Innenseite 

mit einer schallabsorbierenden Schaumstofflage 

ausgekleidet. Die dadurch erzielte Reduzierung der 

Schallemission sei aber für das menschliche Ohr kaum 

spurbar gewesen. 

5.2 	Nach Auffassung der Karnrner ist bei der Beurteilung der 

erfinderischen Tàtigkeit rnoglichst praxisnah vorzugehen 

und daher von dern vorstehend geschilderten, den 

tatsch1ichen Ausgangspunkt für die Erfindung bildenden 

Stand der Technik auszugehen. 

Die Scha11dmpfeinrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 

unterscheidet sich von diesem Stand der Technik durch 

folgende Merkmale: 

Der schallabsorbierende Schauxnstoff ist of fenporig 

und weist auf der Kanalinnenseite eine luftdurch-

lassige Verhautung auf, die integral mit dem 

Schaumstoff verschmolzen ist, 

Die Kanaiwandung im Bereich des Schaumstoffes (die 

den Trger im Sinne des Anspruchs bildet) ist 

schalineutral, d. h. er lä9t wenigstens 50 % der 

auftreffenden Schaliwellen durchtreten, und 

besteht aus Vlies oder aus einem gelochten harten 

Material. 

Nach der unwidersprochenen Aussage der Beschwerdeführerin 

fUhren diese iinterscheidungsrnerkmale zu einer deutlichen 

Senkung des Schalipegels. 

.1... 
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5.3 	Für den Fachrnann, der sich die Aufgabe stelit, den oben 

geschilderten Stand der Technik irn Hinblick auf die 

Schallemission zu verbessern, bietet sich aufgrund der 

Lehre des Dokuinerits D23 die Verwendung eines of f en-

porigen, integral verhauteten Schauxnstoffs an. Nach 

diesem Dokument wird närnlich zurn Einsatz als Schall-

drnrnungsmitte1 ein of fenporiger Schaurnstoff bevorzugt, 

wobei durch die Verhautung nicht nur die Verscbrnutzung 

der Oberflche verhindert, sondern auch eine weitere 

Verbesserung der schalldãrnrnenden Eigenschaften erreicht 

wird. Im Unterscheidungsrnerkmal (a) ist daher kein 

Beitrag zu einer erfinderischen Leistung zu sehen. 

Kann allein durch die Verwendung eines offenporigen, ver-

hauteten Schaurnstoffs die erwUnschte Senkung des 

Schalipegels nicht erreicht werden, so wird der Fachrnann 

aufgrund seines Grundwissens der Akustik Uberlegungen 

anstellen, wie eine weitere Verbesserung zu erzielen ist. 

Es geht aus dern Dokurnent D24 eindeutig hervor, daff, das 

Grundprinzip eines Schalldärnpfers, bei weichern der 

Schallschluckstoff von einer perforierten, schalldurch-

lassigen Wandung uingeben ist, allgernein bekannt war. Es 

mug als irn Rahrnen fachrnannischer Uberlegungen liegend 

angesehen werden, ausgehend von dern vorstehend in 

Punkt 5.1 geschilderten Stand der Technik eine 

Perforierung der Kanaiwandung in Betracht zu ziehen, urn 

eine Reflexion der auftretenden Schaliwellen gr6f.tentei1s 

zu unterbinden. Irgendwelche Schwierigkeiten oder 

Hindernisse, die einer derartigen Ubertragung der aus D24 

bekannten Mafnahrne entgegenstehen kOnnten, sind nicht 

erkennbar. Erstens ist nãrnlich ein QberrnãJiger Durchf1uI-

verlust wegen der verhauteten Schaurnstofflage nicht zu 

befürchten. Zweitens ist der Hohiraurn, in den der Schall 

durch die Perforierung abgeleitet wird, durch das 

Arrnaturenbrett von dern zu klirnatisierenden Fahrzeugraurn 

abgetrennt, so dag der abgeleitete Schall dort nicht 
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stOren kann. Aufgrund dieser Uberlegungen kann auch die 

Perforierung der Kanalwandung entsprechend dem 

tJnterscheidungsmerkmal (b) lediglich als eine für den 

Fachmann naheliegende Manabme, durch weiche eine Senkung 

des Schailpegels im Fahrzeugrauin zu erwarten war, 

angesehen werden. 

Die Argumentation der BeschwerdefUhrerin, es handele sich 

beim Bud 19 des Dokuments D24 urn ein theoretisches 

Modell, dem der praktizierende Facbinannn keine Beachtung 

schenken werde, weil eine v011ig schalidurchiassige 

Begrenzungswand ohne jede Ref lexion wie sie dort 

angesprochen ist nicht verwirklichbar sei, verinag die 

Kammer nicht zu überzeugen. Im Bud 19 wird nâmlich kein 

neuartiger Schalldarnpfer dargesteilt, sondern eine 

ailgemein bekannte Schalldämpferart rein schematisch 

skizziert. Dies geht aus den Einfuhrungssatzen zu diesem 

Teil des Dokuinents 24 auf Seite 10 eindeutig hervor. Der 

Fachmann wird sich daher bewu1t sein, daE die Angaben im 

Dokument 24 betref fend die Scha11durch1ssigkeit der 

Begrenzungswand im Rahinen des technisch Realisierbaren zu 

verstehen sind. Hierzu gehort eine Kanaiwandung mit einem 

Lochanteil von wenigstens 30 bis 40 %, bei weicher - laut 

Spalte 3, Absatz 1 der Patentschrift - keine nennenswerte 

Schalireflexion auftritt. 

Die Karnmer kornmt daher zu dem Ergebnis, dais der Gegen-

stand des geltenden Anspruchs 1, insofern sich dieser auf 

einem Träger bestehend aus einem gelochten harten 

Material bezieht, sich in naheliegender Weise aus dem 

Stand der Technik ergibt. Ibm fehit somit die nach 

Artikel 52 (1) EPU erforderliche erfinderische Tätigkeit 

im Sinne von Artikel 56 EPU. Der geltende Anspruch 1 kann 

folglich keinen Bestand haben. 

.1... 
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5.4 	Da die Karniner an den einzigen Antrag der Beschwerde- 

fuhrerin gebunden 1st, braucht auf die zweite vorn 

geltenden Anspruch 1 uxnfaIte Variante, bei der der Trger 

aus Vlies besteht, nicht irn einzelnen eingegangen zu 

werden. Es wird aber in diesem Zusainmenhang auf das 

Dokument D19 verwiesen, woraus die Eignung eines harz-

getrankten Faservlieses als Tràger für einen schall-

absorbierenden Schaumstoff eindeutig hervorgeht. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Gesch.ftsste11enbeamte: 

F 
	De 	

7 iitnde: 

S. Fabiani 
	

F. Gurnbel 
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